
MASERN
Bürgerinformation über den Krankheitserreger

Was sind Masern?

Wie werden Masern 

übertragen?

Masern werden durch Viren ausgelöst und kommen 

weltweit vor. Sie sind hoch ansteckend. Eine Infektion ist 

keine harmlose Krankheit, denn bei etwa jedem zehnten 

Betroffenen treten Komplikationen auf. In Deutschland ist 

die Häufigkeit von Masern-Erkrankung durch Impfungen 

stark zurückgegangen. Trotzdem kommt es immer wieder 

zu Häufungen von Krankheitsfällen bei ungeschützten 

Personen. Dabei trifft es auch Jugendliche und junge 

Erwachsene, von einer Kinderkrankheit kann man also 

nicht mehr sprechen. Um die Masern in Deutschland 

auszurotten, müssen besonders in diesen Altersgruppen 

noch mehr Menschen geimpft werden.

Von Mensch zu Mensch

Masern Viren werden ausschließlich von Mensch zu 

Mensch übertragen. Nahezu jeder Kontakt zwischen einer 

ungeschützten Person und einer Erkrankten führt zu einer 

Ansteckung, selbst aus einigen Meter Entfernung. Beim 

Husten, Niesen oder Sprechen können sich die Erreger in 

kleinen Speichel-Tröpfchen über die Luft verbreiten und 

eingeatmet werden.

Welche Krankheitszeichen 

haben Erkrankte? 

Zu Beginn der Masern-Erkrankung zeigen sich 

Beschwerden wie hohes Fieber, Husten und Schnupfen 

sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum und der 

Augen-Bindehaut. Erst nach einigen Tagen bildet sich der 

typische Hautausschlag, der im Gesicht und hinter den 

Ohren beginnt und sich dann über den ganzen Körper 

ausbreitet. Der Ausschlag geht mit einem erneuten 

Fieberanstieg einher und geht 3 bis 4 Tagen wieder zurück. 

Dabei kann es zu einer Schuppung der Haut kommen. 

Masern schwächen vorübergehend das Immunsystem, so 

dass andere Erreger schlechter abgewehrt werden 

können.



Was muss ich bei einer 

Erkrankung beachten?

 Erkrankte sollten in der akuten Erkrankungsphase 

Bettruhe einhalten und isoliert werden

 Informieren Sie die Arztpraxis telefonisch über den 

Verdacht einer Masern-Infektion, damit das 

Praxisteam entsprechende Schutzmaßnahmen vor 

dem Besuch ergreifen kann.

 Eine zielgerechte Behandlung gegen Masern gibt es 

nicht, es werden nur die Beschwerden wie 

bespielweise das Fieber gemildert.

 Antibiotika sind wirkungslos bei Krankheiten, die 

durch Viren ausgelöst werden.

 Bei Masern gelten die Reglungen des 

Infektionsschutzgesetzes.

Was muss ich bei einer 

Erkrankung beachten?

Impfung

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die 

Impfung gegen Masern. Sie soll vorzugsweise mit einem 

sogenannten MMR-Kombinationsimpfstoff erfolgen, der 

neben Masern auch vor Mumps und Röteln schützt.

Wer Kontakt mit einem Masern-Erkrankten hatte und 

nicht geschützte ist, sollte möglichst innerhalb von 3 Tagen 

eine MMR-Impfung als sogenannte Riegelungs-Impfung 

erhalten. Auch Säuglinge ab einem Alter von 9 Monaten 

können geimpft werden, wenn Ansteckungsgefahr 

besteht. Damit kann der Ausbruch der  Erkrankung unter 

Umständen noch verhindert oder der Verlauf 

abgeschwächt werden. Kontaktpersonen die den MMR-

Impfstoff nicht bekommen dürfen, besteht die Möglichkeit 

der vorübergehenden Vorbeugung einer Ansteckung mit 

Antikörpern. Kontaktpersonen von Masern-Erkrankten, die 

nicht vollständig geimpft sind oder die Erkrankung nicht 

durchgemacht haben, dürfen nach dem 

Infektionsschutzgesetz Gemeinschaftseinrichtungen nicht 

besuchen. Das Gesundheitsamt kann ungeschützte 

Personen vorrübergehend aus 

Gemeinschaftseinrichtungen ausschließen.
Noch Fragen?

Sachbearbeitung Korbach:  05631/954-

Herr Wilke 1483 Herr Schohr 1664

Herr Bettelhäuser 1475 Herr Burk 1650

Herr Graf 1554 Frau Schüßler 1658

Herr Schäfer 1573

Frau Fries 1476

Frau Scriba 1473


